[image: image1.jpg]By iberales




Dringender Antrag

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Innsbruck soll wie folgt beschließen:

„Alle derzeitigen Antragsteller auf eine städtische Wohnung, werden vom Wohnungsamt aufgefordert anzugeben, ob Sie auch im Falle eines befristeten Mietverhältnisses (10 Jahre) eine städtische Wohnung anmieten würden.“

Begründung:

Da die hohe Anzahl der vorgemerkten Wohnungssuchenden in Kombination mit den Punktesystem zu teilweise mehrjährigen Wartezeiten führt, sollten jene Antragsteller erhoben werden, welche vorwiegend auf Grund eines „unbefristeten Mietverhältnisses“ eine städtische Wohnung beantragen.

Damit könnte einerseits die Vormerkliste nach einem weiteren Kriterium der Dringlichkeit und andererseits nach der Bereitschaft der Antragsteller auch ein befristetes Mietverhältnis einzugehen ergänzt werden.

Die soziale Treffsicherheit würde damit um Vieles erhöht.

Die Dringlichkeit ergibt sich aus der bevorstehenden Beschlussfassung der Vergaberichtlinien und des Punktesystems. Dazu könnten diese Abfrage wichtige Basisinformationen liefern.

GR Mag. Christian Kogler

Innsbruck, 22.03.2007
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